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Studienordnung für den konsekutiven Studiengang Medical Engineering 
mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 22. November 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 218) geändert 
worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz die folgende 
Studienordnung erlassen: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Geltungsbereich
§ 2  Studienbeginn und Regelstudienzeit
§ 3  Zugangsvoraussetzungen
§ 4 Lehrformen
§ 5  Ziele des Studienganges

Teil 2: Aufbau und Inhalte des Studiums 

§ 6  Aufbau des Studiums
§ 7  Inhalte des Studiums



 
 

Teil 3: Durchführung des Studiums 
 
§   8  Studienberatung  
§   9  Prüfungen 
§ 10 Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 
 
Teil 4: Schlussbestimmungen 
 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
 
Anlagen: 1 Studienablaufplan 
 2 Modulbeschreibungen 
 
In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen 
weiblichen und männlichen Geschlechts.  
 
 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung (§ 9) Ziele, Inhalte, Aufbau, 
Ablauf und Durchführung des Studienganges Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science an der 
Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz.  
 

§ 2 
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Ein Studienbeginn ist im Sommersemester und im Wintersemester möglich.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von drei Semestern (eineinhalb Jahren). Das Studium umfasst Module 
im Gesamtumfang von 90 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 2700 
Arbeitsstunden. 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Medical Engineering erfüllt, wer an der Technischen 
Universität Chemnitz im Bachelorstudiengang Medical Engineering oder wer in einem inhaltlich gleichwertigen 
Studiengang einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben hat. 
(2) Über die Gleichwertigkeit sowie über den Zugang anderer Bewerber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 4 
Lehrformen 

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das Kolloquium (K), 
das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E). 
(2) Lehrveranstaltungen werden in Deutsch abgehalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten werden. 
 

§ 5 
Ziele des Studienganges 

Die Medizintechnik ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Arbeitsgebiet an der Schnittstelle zwischen den 
Ingenieur- und Naturwissenschaften und der Medizin. Die besondere Ausrichtung auf die Kombination von Aspekten 
des Maschinenbaus und der Medizin durch die Verknüpfung von konstruktionstechnischen, mechanischen und 
werkstoffwissenschaftlichen Lehrinhalten mit der Vermittlung von medizinischen und biomechanischen Kenntnissen 
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heben den Studiengang Medical Engineering der Technischen Universität  Chemnitz von bestehenden elektrotechnisch 
geprägten Hochschul- und Fachhochschulstudiengängen ab. Der Studiengang vermittelt dabei speziell die Fähigkeit, 
sich mit den sprachlichen und kulturellen Besonderheiten sowohl der technischen als auch der medizinischen 
Wissenschaften auseinander zu setzen und durch Beherrschung der unterschiedlichen Fachtermini eine Vermittlerrolle 
zwischen Vertretern unterschiedlichster Fachbereiche zu übernehmen. 
Im Rahmen des Studiums sollen die Studenten dazu befähigt werden, unter Beachtung fachdidaktischer 
Gesichtspunkte selbständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten. Durch die Interdisziplinarität der Lehrinhalte 
werden die Absolventen für vielfältige Tätigkeiten in der Medizintechnik, wie Produktentwicklung und -prüfung, 
Qualitätsmanagement, Vertrieb, Betreuung oder Beratung in Unternehmen und Krankenhäusern, qualifiziert. Der 
Masterstudiengang Medical Engineering vermittelt darüber hinaus wissenschaftliche Arbeitsweisen, welche 
insbesondere in der interdisziplinären Forschung Anwendung finden. Dabei erfordert das Studium eine große 
Bereitschaft, sich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit aktuellen Forschungsprojekten und den 
notwendigen theoretisch-methodologischen Forschungsansätzen kritisch auseinander zu setzen.   
Die Studenten haben die Möglichkeit, sich in einer von zwei Vertiefungsrichtungen fachspezifisches Wissen und 
Kompetenzen anzueignen: 
 
Die Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik stellt eine Symbiose naturwissenschaftlicher, 
ingenieurwissenschaftlicher und bewegungswissenschaftlicher Herangehensweisen an die Analyse, Messung und 
Modellierung von Bewegungen und Belastungen im Zusammenwirken von Mensch und Technik dar, die insbesondere 
im Anwendungsbereich der Medizintechnik charakteristisch sind. Der Schwerpunkt liegt neben der Vermittlung eines 
Verständnisses funktioneller und mechanischer Aspekte von Bewegung und Bewegungsabläufen sowie der 
Beherrschung entsprechender Messverfahren und Modellierungssoftware auf der Befähigung zur Erarbeitung 
technischer Problemlösungen zur Unterstützung bzw. Wiederherstellung menschlicher Bewegungsfähigkeit, z.B. in 
Form von Orthesen und Prothesen. Die Studenten sind außerdem in der Lage, mechanische Prüfungen und Tests für 
Medizinprodukte zu entwerfen und aufzubauen. Ergänzend werden Kenntnisse zu Textilien und Funktionswerkstoffen 
vermittelt. 
 
In der Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik erlangen die Studenten spezifische 
ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen in der methodisch-systematischen Planung, Konstruktion und Entwicklung 
von medizinischen Geräten und Produkten. Die Studenten werden befähigt, medizintechnische Bauteile und Prozesse 
in Bezug auf mechanische Fragestellungen auszulegen, zu berechnen und unter Verwendung spezieller Software zu 
simulieren sowie verschiedene Antriebskonzepte in medizinischen Produkten und Geräten zu projektieren und zu 
dimensionieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Fähigkeiten in Bezug auf die Herstellung und 
Optimierung von Werkstoffen sowie zur wissenschaftlichen und technologischen Analyse werkstoffbezogener 
Problemstellungen im Anwendungsfeld der Medizintechnik. 
 
 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6 

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 90 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen:  
1. Basismodule (∑ 24 LP):  

1.1 Numerische Methoden für Ingenieure 6 LP (Pflichtmodul) 
1.2 Aktuelle Forschungsgebiete  Medical Engineering 4 LP (Pflichtmodul) 
1.3 Funktionelle Anatomie und Biomechanik 2 LP  (Pflichtmodul) 
1.4 Medizinrecht und Ethik 5 LP (Pflichtmodul) 
1.5 Forschungsmethodik und Statistik 7 LP (Pflichtmodul) 

 
2. Vertiefungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsrichtungen 2.1 und 2.2 sind eine Vertiefungsrichtung und die 
dazugehörigen Pflicht- und Wahlpflichtmodule auszuwählen:  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/2018 vom 23. November 2018 

2592



 
 

2.1 Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik (∑ 28 LP) 
2.1.1 Klinische Ganganalyse 4 LP (Pflichtmodul) 
2.1.2 Funktionswerkstoffe 4 LP (Pflichtmodul) 
2.1.3 Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien 3 LP (Pflichtmodul) 
2.1.4 Instrumentierung in der Medizintechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
2.1.5 Messverfahren, Diagnostik und Assessments 5 LP  (Pflichtmodul) 
2.1.6 Bewegungsmodellierung und MKS 3 LP (Pflichtmodul) 
2.1.7 Mechanische Prüfung von Medizinprodukten 4 LP (Pflichtmodul) 

 
2.2 Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik (∑ 29 LP) 

2.2.1 Elektromotorische Antriebe 4 LP (Pflichtmodul) 
 
Aus den Modulen 2.2.2 und 2.2.3 ist ein Modul auszuwählen: 
2.2.2 FEM I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
2.2.3 FEM II 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

 
2.2.4 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul) 
2.2.5 Werkstoffwissenschaft - Strukturbildungsprozesse 4 LP (Pflichtmodul) 
2.2.6 Werkstoffwissenschaft -  mechanische Eigenschaften 4 LP (Pflichtmodul) 
2.2.7 Methodisches Konstruieren 4 LP (Pflichtmodul) 
2.2.8 Fügen in der Medizin 3 LP (Pflichtmodul) 

 
3. Ergänzungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Ergänzungsmodulen 3.1 bis 3.16 sind Module im Gesamtumfang von 8 
Leistungspunkten (bei Wahl der Vertiefungsrichtung 2.1) bzw. 7 Leistungspunkten (bei Wahl der Vertiefungsrichtung 
2.2) auszuwählen.  

3.1 Kostenorientierte Produktentwicklung 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2 Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3 Produkt- und Produktionsergonomie 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4 Integrative Leichtbautechnologien 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5 Grafische Programmierung mechatronischer Systeme I  3 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.6 Kontinuumsmechanik II 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.7 Monitoring von Vitalfunktionen 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.8 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure   3 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.9 Projektmanagement (MB) 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.10 Werkstoffauswahl 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.11 Instrumentierung in der Medizintechnik 

(die Wahl des Moduls 3.11 Instrumentierung in der Medizintechnik ist nicht 
möglich bei Wahl der Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik 
und Sensorik) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) 

3.12 Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung   4 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.13 FEM II 

(die Wahl des Moduls 3.13 FEM II ist nicht möglich bei Wahl des Moduls 
2.2.3 in der Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) 

3.14 Kontinuumsmechanik I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.15 Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
3.16 Grundlagen der Adaptronik 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
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4. Modul Master-Arbeit:  
4 Master-Arbeit 30 LP (Pflichtmodul) 

 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Masterstudiengang Medical Engineering an der Technischen Universität 
Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 
1) und dem modularen Aufbau des Studienganges. 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

(1) Im Verlauf von zwei Lehrsemestern werden den Studenten des forschungsorientierten Masterstudienganges 
Medical Engineering im Rahmen von Basismodulen vertiefende ingenieur- und bewegungswissenschaftliche 
Grundlagen sowie Einblicke in aktuelle Forschungsthemen des Medical Engineering und ein Verständnis für ethische 
und medizinrechtliche Fragestellungen vermittelt. Parallel dazu wählen die Studenten entweder die 
Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik oder die Vertiefungsrichtung Konstruktion und 
Werkstoffmechanik aus. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, entsprechend der eigenen Neigungen und Interessen 
aus einer Reihe von Ergänzungsmodulen zu wählen, in denen sowohl betriebswirtschaftliche Inhalte und das 
wissenschaftliche Arbeiten vermittelt als auch spezielle Anwendungsbereiche des Medical Engineering vertiefend 
erarbeitet werden. Das Studium schließt im dritten Semester mit dem Modul Master-Arbeit ab. 
(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der einzelnen 
Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) festgelegt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8 

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fachstudienberatung 
statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau beauftragt ein Mitglied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser 
Beratungsaufgabe. 
(2) Es wird empfohlen, eine Studienberatung insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu nehmen: 
1. vor Beginn des Studiums, 
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum, 
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9 
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit 
dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz enthalten. 
 

§ 10 
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studenten sollen sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten und deren Inhalte in 
selbständiger Arbeit vertiefen. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, vielmehr sind 
zusätzliche eigene Studien erforderlich (Selbststudium). 
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen. 
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Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Diese Studienordnung gilt für die ab Sommersemester 2019 Immatrikulierten. 
 
Für Studenten, die ihr Studium vor dem Sommersemester 2019 aufgenommen haben, gilt die Studienordnung für den 
konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen 
Universität Chemnitz vom 12. Februar 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2015, S. 52), geändert durch Artikel 1 
der Satzung vom 23. Februar 2017 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 9/2017, S. 313), fort. 
 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen 
Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 1. Oktober 2018 und 
der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 7. November 2018. 
 
Chemnitz, den 22. November 2018 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 
 

Modulnummer 1.1 

Modulname Numerische Methoden für Ingenieure 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundbegriffe (Fehleranalyse, Konditionsbegriff) 
• Algebraische Gleichungen (lineare Gleichungssysteme, lineare Ausgleichsrechnung, 

nichtlineare Gleichungen, Eigenwerte) 
• Interpolation und Approximation von Funktionen (Orthogonalpolynome, Quadratur, 

Splines, Fourierreihen, Wavelets) 
• Grundlagen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, für ingeni-
eurwissenschaftliche Problemstellungen geeignete numerische Methoden auszuwählen, 
ihre Stabilität und numerische Komplexität einzuschätzen und diese mit Hilfe geeigneter 
Software auf konkrete Probleme anzuwenden. 
Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigen-
ständigen Anwendung der numerischen Methoden. Das Praktikum ersetzt einen Teil der 
ansonsten für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Numerische Methoden für Ingenieure (3 LVS) 
• Ü: Numerische Methoden für Ingenieure (1 LVS) 
• P: Numerische Methoden für Ingenieure (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Numerische Methoden für 

Ingenieure, die einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindes-
tens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Numerische Methoden für Ingenieure (Prüfungs-

nummer: 20007) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/2018 vom 23. November 2018 

2602



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 
 
Modulnummer 1.2 

Modulname Aktuelle Forschungsgebiete Medical Engineering 

Modulverantwortlich Professur Sportgerätetechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In der Vorlesung werden aktuelle Forschungsgebiete aus dem Medical Engineering 
vorgestellt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung der Breite der Anwendungen 
und Aufgabenstellungen bei der Gestaltung und Auslegung medizinischer Gerätetechnik. 
Gleichzeitig wird ein Einblick in aktuelle Lösungsansätze und Forschungsergebnisse ver-
mittelt. Im Seminar werden die Inhalte der Vorlesung vertieft, indem der Forschungsstand 
durch die Studenten selbst aus der Literatur erarbeitet und zusammengestellt wird. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Anwendungsgebiete von Technik (Fo-
kus Maschinenbau) in der Medizin zu nennen. Sie können Anforderungen an Gerätetechnik 
sowohl aus ingenieurwissenschaftlicher als auch medizinischer Sicht bewerten. Weiterhin 
sind sie fähig, vorgestellte technische Lösungen in Prinzipien zu abstrahieren, weiter zu 
entwickeln und auf neue Anwendungen zu übertragen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.  
• V: Aktuelle Forschungsgebiete Medical Engineering (2 LVS) 
• S: Aktuelle Forschungsgebiete Medical Engineering (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können ganz oder teilweise in englischer Sprache durchgeführt 
werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• schriftliche Ausarbeitung zu einem Vortragsthema der Vorlesung (Umfang: ca. 10 

Seiten, Bearbeitungszeit: 3 Wochen). Die Prüfungsleistung kann in englischer 
Sprache erbracht werden. (Prüfungsnummer: 32818) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 
 
Modulnummer 1.3 

Modulname Funktionelle Anatomie und Biomechanik 

Modulverantwortlich Professur Bewegungswissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In der Vorlesung Funktionelle Anatomie und Biomechanik werden die Möglichkei-
ten und Grenzen des Bewegungsapparates, insbesondere hinsichtlich des funktionellen Zu-
sammenspiels seiner anatomischen Strukturen vermittelt. Zu den Kerninhalten gehören 
die Differenzierung biologischer Gewebe, Betrachtung anatomischer Besonderheiten der 
Wirbelsäule, des Beckens, Knies und des Fußes sowie das Zusammenspiel dieser anatomi-
schen Strukturen unter therapeutisch funktionalen Gesichtspunkten. Grundkenntnisse zu 
Faszien als körperumspannendes Netzwerk sind ebenfalls Lehrinhalt. 
 
Qualifikationsziele: Das Qualifikationsziel dieses Moduls besteht im Erwerb vertiefender 
biomechanischer Kenntnisse. Diese sollen dazu befähigen, das funktionale Zusammen-
spiel des menschlichen Bewegungsapparates zu verstehen um daraus nachhaltige Bei-
träge sowohl im Bereich der Prävention und Rehabilitation als auch der Sport- und Medi-
zintechnik zu leisten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Funktionelle Anatomie und Biomechanik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul eignet sich für Studiengänge im Bereich des Life Science. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Funktionelle Anatomie und Biomechanik (Prüfungsnummer: 

83329) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 
 
Modulnummer 1.4 

Modulname Medizinrecht und Ethik 

Modulverantwortlich Professur Mikrosysteme und Medizintechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Medizinproduktegesetz, Medizinprodukte-Betreiberverordnung, Medizingerätever-

ordnung 
• Richtlinien für klinische Studien 
• Bestimmungen und Verfahren zur Einführung neuer Medizingeräte 
• Prüfarztbroschüre, Zertifizierung 
• Ethische Aspekte bei der Entwicklung und dem Einsatz von Medizintechnik sowie 

der Durchführung medizinischer Studien 
 
Qualifikationsziele: Erwerb grundlegender Kenntnisse über die rechtlichen Erforder-
nisse bei der Entwicklung, Zulassung und Einführung neuer Medizingeräte; Fähigkeiten 
zur Abschätzung der ethischen Relevanz von Medizingeräten 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Medizinrecht und Ethik (2 LVS) 
• S: Medizinrecht und Ethik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Medizinrecht und Ethik (Prüfungsnummer: 42140) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/2018 vom 23. November 2018 

2605



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 
 
Modulnummer 1.5 

Modulname Forschungsmethodik und Statistik 

Modulverantwortlich Professur Forschungsmethoden und Analyseverfahren in der Biomechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Neben wissenschaftstheoretischen Grundlagen werden wesentliche Aspekte zu 
Untersuchungsplänen, Techniken der Datengewinnung und Verfahren der statistischen 
Datenanalyse in empirisch-quantitativen Forschungsszenarien vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Das Modul soll den Studenten wissenschafts-theoretische Grundbe-
griffe und methodische Grundkompetenzen vermitteln, die es gestatten, wissenschaftli-
che Arbeiten in theoretischer und empirischer Weise durchzuführen, zu analysieren und 
kritisch zu reflektieren bzw. zu beurteilen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Forschungsmethodik und Statistik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Forschungsmethodik und Statistik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• Anrechenbare Studienleistung: Lösung von 4 bis 6 Übungsaufgaben zur Übung 

Grundlagen der Forschungsmethodik und Statistik. (Prüfungsnummer: 83103) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindes-
tens „ausreichend“ ist. 

• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Forschungsmethodik und Statistik (Prü-
fungsnummer: 83101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Anrechenbare Studienleistung: Lösung von Übungsaufgaben zur Übung Grundlagen 

der Forschungsmethodik und Statistik, Gewichtung 1 
• Klausur zu Grundlagen der Forschungsmethodik und Statistik, Gewichtung 4 – Be-

stehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 

Modulnummer 2.1.1 

Modulname Klinische Ganganalyse 

Modulverantwortlich Professur Bewegungswissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Übung Klinische Ganganalyse vermittelt Grundkenntnisse über den physio-
logischen menschlichen Gang, Gangpathologien sowie deren Ätiologie und Diagnostik. 
Mittels relevanter bewegungswissenschaftlicher Messverfahren werden die theoretisch 
erarbeiteten Inhalte in Form von praktischen Ganganalysen mit Gesunden und Patienten 
vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten werden befähigt, mit geeigneten Mitteln der Bewe-
gungswissenschaft Ganganalysen in der Klinik selbstständig durchführen und interpre-
tieren zu können. Abweichungen des physiologischen Gangs sollen erkannt werden kön-
nen. Zudem werden bereits vorhandene Kenntnisse über bewegungswissenschaftliche 
Messverfahren durch deren klinische Anwendung vertieft und kritisch reflektiert. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Klinische Ganganalyse (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Anatomie und Physiologie 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunk-
ten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 6-10 Übungsaufgaben in der Übung Klinische Ganganalyse 
Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben richtig gelöst 
worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Klinische Ganganalyse (Prüfungsnummer: 

38562) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 

Modulnummer 2.1.2 

Modulname Funktionswerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Zu den Funktionswerkstoffen zählt eine Vielzahl von Materialien, die sich durch 
ihre spezifischen funktionellen Eigenschaften auszeichnen. Das Hauptaugenmerk des Mo-
duls ist auf die ursächlichen Mechanismen und die Beschreibung der Effekte gerichtet. 
Ebenso wird Wert auf die Herstellungsverfahren, die Charakterisierung der Eigenschaften 
dieser Materialien und deren Anwendung gelegt. Teilgebiete sind u.a.: 
• Formgedächtniseffekte, 
• Piezoeffekte, 
• rheologische Effekte, 
• striktive Effekte, 
• thermische Effekte, 
• chemische Effekte, 
• Photoeffekte sowie 
• Oberflächeneffekte. 
Besondere Berücksichtigung finden die Verbundwerkstoffe als Funktionswerkstoffe. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul lernen die Studenten Funktionswerkstoffe und deren ursäch-
liche Mechanismen kennen und für die spezifische Anwendung richtig auszuwählen. Die 
besondere Bedeutung von Funktionswerkstoffen für das Automobil ist den Studenten be-
kannt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Funktionswerkstoffe  (2 LVS) 
• Ü: Funktionswerkstoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Physik und Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Funktionswerkstoffe (Prüfungsnummer: 32505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 
Modulnummer 2.1.3 

Modulname Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien 

Modulverantwortlich Professur Textile Technologien 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien werden Grundlagen zu 
Fasermaterialien sowie der Faden- und Flächenbildung vermittelt. Die technologischen 
Grundlagen dieser Herstellungsverfahren und die physikalischen Anforderungen zur 
Verarbeitung der Hochleistungsfadenmaterialien werden dargestellt. Darauf aufbauend 
werden die Einsatzbereiche der Medizintextilien (Verbandstoffe, Bandagen, OP-Texti-
lien, Implantate, Prothesen) dargelegt. Die Unterschiede der verschiedenen textilen Her-
stellungsverfahren und daraus resultierende Materialeigenschaften der Medizinpro-
dukte werden an Hand von Beispielen herausgearbeitet.  
Die Funktionalisierung der textilen Flächen erfolgt in nachgelagerten Ausrüstungspro-
zessen. Diese Prozesse und die damit erzielbaren Eigenschaftsveränderungen der tex-
tilen Materialien werden an Hand von Beispielen aus der Praxis vorgestellt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben grundlegende Kenntnisse zu Medizintexti-
lien und einen Überblick über die Technologien der gängigen Herstellungsverfahren. Die 
vermittelten allgemeinen textilphysikalischen und technologischen Grundlagen befähi-
gen die Studenten, die Auswirkungen von Modifikationen an den textilen Materialien auf 
die resultierenden Eigenschaften zu bewerten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien (Prü-

fungsnummer: 32811) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik / 
Ergänzungsmodul 

 
Modulnummer 2.1.4 / 

3.11 

Modulname Instrumentierung in der Medizintechnik 

Modulverantwortlich Professur Sportgerätetechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung und das Praktikum Instrumentierung in der Medizintechnik ver-
mitteln die Vorgehensweise und die speziellen Anforderungen für die Ausrüstung von 
medizinischen Geräten und Patienten mit messtechnischen Einrichtungen. Es wird das 
prinzipielle Vorgehen zur Auswahl geeigneter Sensoren bei unterschiedlichen Messauf-
gaben sowie der entsprechende Entwurf und Aufbau der Messkette vermittelt. Es erfolgt 
die Instrumentierung von medizinischen Geräten oder Probanden und die Aufnahme 
entsprechender Messgrößen, die im Rahmen der Datenauswertung u.a. zur Analyse der 
Schnittstelle Mensch-Technik beitragen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können die Komponenten einer Messkette sowie 
grundlegende Anforderungen benennen, die bei der Auswahl adäquater Messtechnolo-
gien zu berücksichtigen sind. Problemstellungen im Mensch-Technik-Umfeld können ei-
genständig analysiert und geeignete Messmittel ausgewählt werden. Weiterhin sind die 
Studenten in der Lage, Messaufgaben selbständig durchzuführen und die resultierenden 
Messdaten auszuwerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Instrumentierung in der Medizintechnik (1 LVS) 
• P: Instrumentierung in der Medizintechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Posterpräsentation und Diskussion zu Instrumentierung in der Medi-

zintechnik (Prüfungsnummer: 32812) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 
Modulnummer 2.1.5 

Modulname Messverfahren, Diagnostik und Assessments 

Modulverantwortlich Professur Bewegungswissenschaft, Professur Sportpsychologie (mit Schwerpunkt 
Prävention und Rehabilitation) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden vertiefte Kenntnisse zu den bereits erworbenen Grundlagen 
der Anwendung bewegungswissenschaftlicher und psychophysischer Messverfahren 
vermittelt. Die Vorlesung beinhaltet dabei die theoretischen Grundlagen der anwen-
dungsorientierten Messtechnik, Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes sowie Aus-
wertung und Interpretation geeigneter Parameter. In der Übung werden diese Inhalte bei 
der Bearbeitung praktischer aktueller bewegungswissenschaftlicher und neuro- sowie 
psychomotorischer Fragestellungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlangen komplexe Kenntnisse über die Möglichkei-
ten und Grenzen gängiger bewegungswissenschaftlicher und neurowissenschaftlicher 
Assessmentverfahren. Sie werden damit befähigt, für spezielle Fragestellungen rele-
vante Messtechnik auszuwählen, erhobene Parameter zu interpretieren und Erkennt-
nisse aus bewegungswissenschaftlicher und sportpsychologischer Sicht zu diskutieren 
und kritisch zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Messverfahren, Diagnostik und Assessments (2 LVS) 
• Ü: Messverfahren, Diagnostik und Assessments (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (unbegrenzt wieder-
holbar): 
• zwei 15-minütige Präsentationen zu unterschiedlichen Themen in der Übung Mess-

verfahren, Diagnostik und Assessments 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu den Inhalten des Moduls (Prüfungsnummer: 83351) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 

Modulnummer 2.1.6 

Modulname Bewegungsmodellierung und MKS 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul ist auf die Vermittlung theoretischer und anwendungsbezogener 
Kenntnisse im Themengebiet der Modellierung technischer Geräte und Anlagen ausge-
richtet. 
Die Bewegungsmodellierung und Mehrkörpersimulation (MKS) umfasst die Vermittlung 
von Grundkenntnissen zur kinematischen, kinetostatischen und dynamischen Simula-
tion von Mechanismen, welche beispielhaft in vielen Be- und Verarbeitungsmaschinen, 
Kraftfahrzeugen, Montage- und Handhabungsgeräten, Sportgeräten und der Medizin-
technik zu finden sind. Neben der Anwendung analytischer Methoden wird auch der Um-
gang mit MKS-Software erlernt. 
 
Qualifikationsziele: Der Student kennt die Grundphilosophie und den Anwendungsbe-
reich von MKS-Systemen. Er ist in der Lage, sich selbständig und umfassend in die Be-
dienung von Simulationsprogrammen einzuarbeiten und damit Aufgabenstellungen im 
Umfeld der Modellierung effizient zu lösen, Berechnungsergebnisse richtig zu interpre-
tieren sowie deren Gültigkeitsbereich und Aussagekraft zu beurteilen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Bewegungsmodellierung und MKS (1 LVS) 
• P: Bewegungsmodellierung und MKS (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu PTC (Creo, Mathcad), Grundkenntnisse in Getriebe- und Mechanismen-
technik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit zu Bewegungsmodellierung und MKS (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbei-

tungszeit: 6 Wochen) (Prüfungsnummer: 32303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik 
 

Modulnummer 2.1.7 

Modulname Mechanische Prüfung von Medizinprodukten 

Modulverantwortlich Professur Sportgerätetechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Seminar werden die Aufgaben und die Bedeutung von mechanischen Prüf-
verfahren zur Entwicklung von Medizinprodukten (z.B. Prothesen und Orthesen) erläu-
tert. Dabei wird das prinzipielle Vorgehen vom Entwurf und Aufbau von Testverfahren 
aufgezeigt. Speziell findet dabei Berücksichtigung, wie die biomechanische Realität im 
Anwendungsfall durch Testaufbauten und Prüfverfahren nachgebildet werden kann. 
Weiterhin wird vermittelt, wie mechanische Eigenschaften messtechnisch durch den 
Versuchsstand oder am Prüfobjekt erfasst und ausgewertet werden können. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können die Relevanz von mechanischen Prüfverfah-
ren sowie die Vorgehensweise bei der Konzeptionierung wiedergeben. Sie sind fähig, 
biomechanische oder mechanische Gegebenheiten zu analysieren und in Form eines 
Testaufbaus oder eines Prüfverfahrens nachzubilden und umzusetzen. Die Studenten 
sind in der Lage, selbständig geeignete Vorrichtungen zu entwickeln, mechanische Prü-
fungen durchzuführen und daraus relevante mechanische Parameter zu erheben, zu 
analysieren und zu bewerten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Mechanische Prüfung von Medizinprodukten (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Belegarbeit (Umfang: 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 10 Wochen) mit 15-minütigem 

Kolloquium zur Belegarbeit zu Mechanische Prüfung von Medizinprodukten (Prü-
fungsnummer: 32813) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 
Modulnummer 2.2.1 

Modulname Elektromotorische Antriebe 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einführung 
• Elektrische Antriebsmaschinen 
• Mechanische Komponenten elektrischer Antriebssysteme 
• Physikalische Grundlagen der Bewegung und der Erwärmung 
• Auswahl und Dimensionierung von Antriebsmotoren für stationären Betrieb 
• Drehzahlvariable Gleichstromantriebe 
• Antriebssysteme mit Asynchron- und Synchronmaschinen 
 
Qualifikationsziele:  
• Erwerb von Grundkenntnissen zu Entwurf und Betriebsverhalten elektromotori-

scher Antriebe 
• Erlangung der Grundbefähigung zur Lösung antriebstechnischer Aufgabenstellun-

gen und zur anwendungsgerechten Antriebsauswahl 
• Befähigung zur Zusammenarbeit mit Elektrotechnikern auf fachlicher Ebene 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Elektromotorische Antriebe   (2 LVS) 
• Ü: Elektromotorische Antriebe   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in Mathematik und Physik; 
Kenntnisse zu Grundlagen der Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Elektromotorische Antriebe (Prüfungsnummer: 41303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 

Modulnummer 2.2.2 

Modulname FEM I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden theoretische und anwendungsbezogene Kenntnisse 
zur Finite-Elemente-Methode (FEM) im Bereich linearer Aufgabenstellungen vermittelt. 
Dabei werden einerseits die Komponenten der FEM als Näherungsverfahren zur 
Berechnung des mechanischen Verhaltens ausgedehnter nachgiebiger Strukturen und 
auch anderer Feldprobleme, z.B. der Wärmeleitung, behandelt. Hierzu zählen 
beispielsweise die Architekturen ebener und dreidimensionaler finiter Elemente und 
typische numerische Lösungsstrategien. Zum zweiten werden Kenntnisse zur 
Verwendung und Bedienung bestehender Programme und insbesondere zur 
Interpretation und Auswertung von Ergebnissen der Methode vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Ergebnisse aus FEM-Berechnungen 
richtig zu interpretieren und deren Gültigkeitsbereich und Aussagekraft zu beurteilen. 
Darüber hinaus können sich die Studenten selbständig zügig und umfassend in die Be-
dienung von FEM-Programmen einarbeiten und damit Aufgabenstellungen effizient lö-
sen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: FEM I (2 LVS) 
• Ü: FEM I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu FEM I (Prüfungsnummer: 31802) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik / 
Ergänzungsmodul 

 

Modulnummer 2.2.3 / 
3.13 

Modulname FEM II  

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden theoretische und anwendungsbezogene Kenntnisse 
zur Finite-Elemente-Methode (FEM) in der Anwendung auf nichtlineare Problemstellun-
gen vermittelt. Die unterschiedlichen Arten möglicher Nichtlinearitäten werden vorge-
stellt und im Hinblick auf ihre Umsetzung innerhalb der FEM analysiert. 
Zum zweiten werden über die FEM-I hinausgehende Kenntnisse zur Verwendung und 
Bedienung bestehender Programme und insbesondere zur Interpretation und Auswer-
tung von Ergebnissen der Methode vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls ist der Student in der 
Lage, das theoretische Konzept der nichtlinearen Finite-Elemente-Methode nachzuvoll-
ziehen und auf dieser Basis Simulationsergebnisse richtig zu interpretieren und zu be-
urteilen. Er verfügt über vertiefte und auf nichtlineare Problemstellungen erweiterte 
Kenntnisse in der Bedienung von FEM-Programmen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: FEM II (2 LVS) 
• Ü: FEM II (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III, Kontinuumsmechanik I und II sowie FEM 
I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu FEM II (Prüfungsnummer: 31810) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 
Modulnummer 2.2.4 

Modulname Experimentelle Mechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Lehrgebiet Experimentelle Mechanik behandelt die Anwendung experimenteller 
Verfahren zur Bearbeitung von solchen praxisorientierten Aufgabenstellungen der Technik, 
speziell der Struktur- und Werkstoffmechanik, die allein mit theoretischen Methoden nicht 
zuverlässig gelöst werden können. Ein Schwerpunkt des Moduls ist die Messung von Deh-
nungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS), der wichtigsten Methode der experimentellen Me-
chanik in der Industrie. Ausgehend von den physikalischen, mechanischen und elektrotech-
nischen Grundlagen der Methode werden insbesondere Applikation und Auswertung sowie 
die Anwendung von DMS im Aufnehmerbau für mechanische Größen wie Kräfte, Momente, 
Wege, Beschleunigungen usw. behandelt. Einen zweiten Schwerpunkt stellen die zunehmend 
an Bedeutung gewinnenden optischen Verfahren zur experimentellen Analyse von Span-
nungs- und Dehnungsfeldern dar. Beispiele für solche Methoden sind das Moiréverfahren und 
die Lasermesstechnik, für die physikalisch-optische Grundlagen, Messprinzipien und Anwen-
dungsmöglichkeiten vermittelt werden. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul erwerben die Studenten durch Synergie von Mess- und Sensor-
technik sowie der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagendisziplin Technische Mechanik 
sowohl Problemlösungskompetenzen als auch anwendungsbereites Wissen. Das Modul ist 
deshalb auch für Studenten interessant, die im Beruf nicht unbedingt experimentell tätig sein 
möchten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Experimentelle Mechanik (2 LVS) 
• P: Experimentelle Mechanik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Experimentelle Mechanik (Prüfungsnummer: 31808) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 

Modulnummer 2.2.5 

Modulname Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse  

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul behandelt die theoretischen Grundlagen für Vorgänge in Werkstoffen, 
die die Entstehung von Mikrostrukturen bestimmen. Es werden Grundlagen zum struktu-
rellen Aufbau und zur Charakterisierung fester Materie, insbesondere kristalliner Werk-
stoffe, sowie thermodynamische und kinetische Prozesse und Modelle beschrieben, die ein 
theoretisches Verständnis für Zustandsdiagramme, Diffusionsprozesse und Gitterbaufeh-
ler in kristallinen Werkstoffen ermöglichen. Zudem werden Ausscheidungsprozesse und 
Phasenumwandlungen besprochen und wesentliche Zusammenhänge zwischen Proces-
sing, Gefüge und den daraus resultierenden Eigenschaften vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die komplexen Vorgänge der Strukturbildung in einfachen Modellsystemen bis hin 
zur werkstofftechnischen Herstellung moderner Ingenieurwerkstoffe zu verstehen und in 
einen Zusammenhang mit relevanten Eigenschaften zu bringen. Sie verfügen über grund-
legende Fähigkeiten zur wissenschaftlichen und technologischen Analyse werkstoffbezo-
gener Problemstellungen und zur Optimierung von Werkstoffen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstoffkunde, Technische Physik, Höhere Mathematik I 
und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (Prü-

fungsnummer: 33505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 
Modulnummer 2.2.6 

Modulname Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden die Zusammenhänge zwischen elementaren Verformungsme-
chanismen auf mikrostruktureller Ebene und den makroskopischen mechanischen Ei-
genschaften von Funktions- und Strukturwerkstoffen systematisch erarbeitet. Dabei 
werden Kristall-Elastizität, Anelastizität, Versetzungsplastizität bei moderaten und ho-
hen Temperaturen sowie bei verschiedenen Dehnraten, Zwillingsbildung, bruchmecha-
nische und umformtechnische Aspekte, Ermüdung, Reibung und Verschleiß betrachtet. 
Die Vorlesung vermittelt insbesondere theoretische Grundlagen aus der Metallphysik 
und diskutiert diese anhand aktueller Anwendungen und Forschungsthemen. 
 
Qualifikationsziele: Das Lehrmodul befähigt die Studenten, das oftmals komplexe Zu-
sammenspiel von Verformungsmechanismen auf verschiedenen Längenskalen zu ver-
stehen und daraus ein Verständnis für die Eigenschaften und Mikrostrukturoptimierung 
moderner Ingenieurwerkstoffe abzuleiten. Damit verfügen sie über grundlegende Fähig-
keiten zur wissenschaftlichen und technologischen Analyse werkstoffbezogener Prob-
lemstellungen auf dem Querschnittsgebiet Mechanische Eigenschaften. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstoffkunde, Technische Physik, Höhere Mathematik 
I und II, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften 

(Prüfungsnummer: 33504) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 

Modulnummer 2.2.7 

Modulname Methodisches Konstruieren 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt den Studenten grundlegende Methoden und Hilfsmittel zum 
Entwickeln und Konstruieren von Maschinen und deren Baugruppen. Es werden Kreativitäts-
techniken behandelt, die den Konstrukteur beim Finden von Lösungen unterstützen. Dar-
über hinaus werden Grundlagen des methodisch-systematischen Konstruierens an Hand 
der einzelnen Phasen des Konstruktionsprozesses (Präzisierung der Aufgabenstellung, 
Konzipieren, Entwerfen, Ausarbeiten) behandelt. Die Studenten erhalten einen Einblick in 
die konstruktionsbegleitende Kostenrechnung. 
Schwerpunkte: 
• Kreativitätstechniken 
• Planen des Produktes 
• Methodisches Vorgehen beim Konstruieren 
• Konstruktionskataloge, Stücklisten 
• Produktklassifizierung 
• Simultaneous Engineering 
• Einführung in die Kostenrechnung 
• Rechnereinsatz in der Konstruktion 
 
Qualifikationsziele: Das Modul fördert durch die erworbenen Fertigkeiten und erlernten Me-
thoden die Kreativität und befähigt so die Studenten zur selbständigen aber auch teamori-
entierten Lösung innovativer Aufgabenstellungen. 
Die Lehrveranstaltungen sind so konzipiert, dass die Studenten das erforderliche fachspe-
zifische Wissen bei der Bearbeitung von Praxisaufgaben effektiv umsetzen und vertiefen. 
Durch die Arbeit in kleinen Konstruktionsgruppen wird die Befähigung zur Teamarbeit initi-
iert und gefördert. Außerdem sollen die Studenten die Fähigkeit, Konstruktionen kritisch 
unter Kostengesichtspunkten zu bewerten, entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Methodisches Konstruieren (2 LVS) 
• Ü: Methodisches Konstruieren (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Darstellungslehre/CAD, Konstruktionslehre/Maschinenelemente 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreiche Bearbeitung eines Konstruktionsbeleges im Umfang von 30 AS 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 210-minütige Klausur zu Methodisches Konstruieren (120-minütiger individueller Teil 

und 90-minütige Gruppenarbeit) (Prüfungsnummer: 32001) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik 
 

Modulnummer 2.2.8 

Modulname Fügen in der Medizin 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Studenten erhalten einen Überblick über fügetechnische Anwendungen im 
Bereich der medizinischen Gerätetechnik. Darüber hinaus werden beispielhaft Fügetech-
niken für Anwendungen im menschlichen Körper vorgestellt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, 
• Fügetechniken anhand konkreter medizinischer/medizintechnischer Anwendungen 

auszuwählen, 
• fügetechnische Ausrüstungen für Fügeoperationen zu bestimmen, 
• das notwendige Umfeld für Fügevorgänge zu definieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fügen in der Medizin  (1 LVS) 
• P: Fügen in der Medizin  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum zu Fügen in der Medizin 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation und Diskussion zu einem Fallbeispiel zu Fügen in der Me-

dizin (Prüfungsnummer: 32717) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.1 

Modulname Kostenorientierte Produktentwicklung 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung / Professur  BWL III - Unterneh-
mensrechnung und Controlling 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Übersicht zum Konstruktionsprozess - Grundlagen des methodischen Konstruie-

rens 
• Kreativitätstechniken 
• Produktlebenszyklus 
• Grundbegriffe der Kostenrechnung und des Kostenmanagements 
• Konstruktionsbegleitende Kostenermittlung - Verfahren zur überschlägigen Kos-

tenbestimmung in den einzelnen Phasen des Konstruktionsprozesses  
• Methoden der Fehlerfrüherkennung und des Qualitätsmanagements im Konstrukti-

onsprozess  
• Zielkostenmanagement / Zielkostenkonstruktion / Wertanalyse  
• Life Cycle Costing und Prozesskostenrechnung in der Produktentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Spezifische interdisziplinäre Kenntnisse im Bereich der Produktent-
wicklung und des Kostenmanagements, die eine Ausrichtung der Konstruktion auf den 
Kundennutzen sowie die im Produktlebenszyklus entstehenden Kosten ermöglichen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kostenorientierte Produktentwicklung  (2 LVS) 
• Ü: Kostenorientierte Produktentwicklung  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kostenorientierte Produktentwicklung (Prüfungsnummer: 

61406) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.2 

Modulname Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement 

Modulverantwortlich Professur BWL – Innovationsforschung und Technologiemanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Betrachtung primär technologisch geprägter Innovationsprozesse in 

verschiedenen Anwendungsfeldern und Kontexten von der Ideenentstehung bis zur 
Markteinführung bzw. -verwendung 

• Darstellung theoretischer Modelle, konzeptioneller Managementprozesse und             
-methoden sowie der Ergebnisse empirischer Forschung 

• Vorlesungen zu theoretischen Grundlagen sowie Gastvorträge zu spezifischen 
Themen sowie der Praxis des Innovations- und Technologiemanagements 

 
Qualifikationsziele:  
• Kenntnis, kritische Reflexion und Anwendung der theoretischen Grundlagen, 

Methoden und empirischen Befunde des Fachs 
• Vertrautheit mit den aktuellen Erkenntnissen, Themen und Trends der Forschung 
• Fähigkeit zur selbstständigen Analyse und erfolgreichen Gestaltung von 

Managementprozessen, -problemen und Methoden im Bereich des Innovations- 
und Technologiemanagements 

• Vorbereitung auf die Aufgaben sowie Fähigkeit zur Übernahme verschiedener 
Rollen im Bereich des Innovations- und Technologiemanagements 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Einführung in das Innovations- und Technologiemanage-

ment (Prüfungsnummer: 62004) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.3 

Modulname Produkt- und Produktionsergonomie 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In dem Modul werden ausgewählte Schwerpunkte der Produkt- und Produkti-
onsergonomie vertieft und grundlegende Konzepte des Technologie- und Innovations-
managements vorgestellt. Produktergonomie betrachtet die nutzerfreundliche, ge-
brauchstaugliche Gestaltung von Produkten. Entsprechende Kompetenzen benötigen 
insbesondere Konstrukteure und Entwickler. Die Produktionsergonomie beschäftigt 
sich mit der Gestaltung von Arbeitsbedingungen unter den Aspekten Produktivitätsstei-
gerung und gesunde, menschgerechte Arbeit. Künftige Produktionsingenieure benöti-
gen hierzu Kompetenzen zur Gestaltung von Tätigkeiten, Arbeitsplätzen und der Arbeits-
organisation. In Bereichen wie der montagegerechten Produktgestaltung und der Ge-
staltung von Arbeits- und Betriebsmitteln überschneiden sich Produkt- und Produkti-
onsergonomie. Das Technologie- und Innovationsmanagement betrachtet Produkt- und 
Produktionstechnologien als bedeutendes wettbewerbliches Differenzierungsmittel 
und widmet sich der Entstehung von Innovationen und der Gestaltung von Innovations-
prozessen. Behandelte Themenschwerpunkte sind: 
• Historische und aktuelle Entwicklungen in der Arbeitswelt 
• Mensch-Maschine-Systeme 
• Arbeitsorganisation, insbesondere Arbeitsstrukturierung 
• Produkt- und Systemergonomie 
• Virtuelle Ergonomie 
• Technologiemanagement 
• Innovationsmanagement 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen Konzepte und beherrschen ausgewählte Ge-
staltungsmethoden der Ergonomie sowie des Technologie- und Innovationsmanage-
ments. Sie können diese in der industriellen Praxis einordnen und anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Produkt- und Produktionsergonomie (2 LVS) 
• Ü: Produkt- und Produktionsergonomie (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Testat ohne Note (Lösen von Aufgabenkomplexen im Umfang von 15 AS) zur Übung 

zu Produkt- und Produktionsergonomie 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 120-minütige Klausur zu Produkt- und Produktionsergonomie (Prüfungsnummer: 

31210) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
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Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.4 

Modulname Integrative Leichtbautechnologien 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Unter Beachtung des Leichtbaupotentials von polymeren Verbundwerkstoffen 
und in Anlehnung an bionische Strukturkonzepte werden in der Lehrveranstaltung 
Grundkenntnisse zu aktiven Strukturkonzepten und Bauweisen im Hinblick auf eine Be-
wertung zur Strukturintegration sowie die Erhöhung der Leistungs- und Funktionsdichte 
für technische Anwendungen vermittelt. Die Studenten erhalten einen Überblick zu 
adaptiven Bauweisenelementen, die Zustände oder Charakteristiken einer Verbund-
struktur verändern können, und deren Bedeutung bei der technischen Nutzung. Gleich-
zeitig wird eine Übersicht zu Fertigungstechnologien, die zur Herstellung von passiven 
und aktiven Funktionsbauteilen im Massenherstellungsverfahren geeignet sind, gege-
ben. An verschiedenen Anwendungsbeispielen von aktiven Strukturkonzepten wird die 
Klassifizierung adaptronischer Systeme vorgenommen und erläutert. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über Basiswissen zu Leichtbaupotentialen in Kombination mit der Erhöhung der Leis-
tungs- und Funktionsdichte in polymeren Verbundwerkstoffen. Sie sind in der Lage, Ent-
scheidungen zu komplexen und intelligenten Verbundstrukturen zu treffen und zu opti-
mieren. Somit können die zukünftigen Absolventen sowohl im Produktionsprozess als 
auch in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Integrative Leichtbautechnologien (2 LVS) 
• S: Integrative Leichtbautechnologien (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Integrative Leichtbautechnologien (Prüfungsnummer: 

33115) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.5 

Modulname Grafische Programmierung mechatronischer Systeme I 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Nach einer systematischen Einführung in die grafische Programmiersprache 
LabVIEW® und dem Kennen lernen der Entwicklungsumgebung werden Kenntnisse zu 
Datentypen und Strukturen vermittelt. Weitere Themen sind Dateieingabe und -ausgabe, 
die Gestaltung von Benutzeroberflächen sowie die Messdatenerfassung und deren An-
wendung zur Prozessvisualisierung.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in der 
Lage, selbständig Lösungen für einfache messtechnische bzw. steuerungstechnische 
Aufgabenstellungen mit Hilfe der grafischen Programmiersprache LabVIEW® in Form 
einer eigenständigen Benutzeroberfläche zum In- und Output von Daten zu entwickeln. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Grafische Programmierung mechatronischer Systeme I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Informatik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 80-minütige Prüfung (60-minütiger praktischer Teil am Rechner, 20-minütiger 

schriftlicher Teil) zu Grafische Programmierung mechatronischer Systeme I (Prü-
fungsnummer: 32409) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.6 

Modulname Kontinuumsmechanik II 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden vertiefte Kenntnisse zur nichtlinearen Kontinuumsme-
chanik vermittelt. Hierzu werden zusätzlich krummlinige Koordinaten und zugeordnete 
schiefwinklige Basissysteme eingeführt und dementsprechende Tensordarstellungen 
vereinbart. Die Tensoren der Euler‘schen und der Lagrange‘schen Darstellungsweise und 
verschiedene objektive Zeitableitungen werden vor- und gegenübergestellt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sollen einen Einblick in die Mechanik großer Verfor-
mungen erhalten und Tensordarstellungen in schiefwinkligen Basissystemen kennen-
lernen. Auf dieser Basis wird das Verständnis für geometrisch und physikalisch nichtli-
neare FEM-Probleme vorbereitet. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kontinuumsmechanik II (2 LVS) 
• Ü: Kontinuumsmechanik II (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III sowie Kontinuumsmechanik I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Kontinuumsmechanik II (Prüfungsnummer: 

31811) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.7 

Modulname Monitoring von Vitalfunktionen 

Modulverantwortlich Professur Mikrosysteme und Medizintechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Medizinische Notwendigkeit des Monitorings 
• Anforderungen an das Monitoring (medizinisch und technisch) 
• Arten von Monitoring (Anwendungen, Vor- und Nachteile) 
• Technische Umsetzung des Monitorings (Messmethoden, Aufbau der Systeme, 

Elektronik, Schirmung, EMV) 
• Praktische Untersuchungen an ausgewählten Monitoringsystemen, elektrische 

Messungen innerhalb der jeweiligen Schaltungen (z.B. bei EKG-Systemen) 
 
Qualifikationsziele: Erwerb von Kenntnissen zum Aufbau und der Funktion von Monito-
ringsystemen für Vitalfunktionen, zu Vor- und Nachteilen einzelner Systeme und Mess-
methoden sowie medizinischer und technischer Anforderungen; Fähigkeit zur Einschät-
zung des Aufwands der Signalverarbeitung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Monitoring von Vitalfunktionen (1 LVS) 
• S: Monitoring von Vitalfunktionen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Monitoring von Vitalfunktionen (Prüfungsnummer: 42137) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.8 

Modulname Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure 

Modulverantwortlich Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling / 
Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre (BWL); Überblick über die Entwick-
lung der BWL, deren Konzepte und Methoden mit verschiedenen Betrachtungsweisen 
(Betrieb, Umwelt, Betriebsstrukturen, Kulturen, Prozesse, Management und Führung von 
Betrieben, Nachhaltige Entwicklung etc.) 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse zu zentralen betriebswirtschaftlichen Kategorien, theo-
retischen Konzepten und Methoden in wichtigen Grundbereichen der BWL und hinsicht-
lich einer nachhaltigen Entwicklung 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsin-

genieure (Prüfungsnummer: 60011) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.9 

Modulname Projektmanagement (MB) 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Projekte und Projektmanagement 
• Zieldefinition 
• Problemlösezyklus 
• Projekteinrichtung, Projektorganisation 
• Projektstrukturierung 
• Projektplanung: Abläufe, Zeiten, Ressourcen, Kosten 
• Risikomanagement in Projekten 
• Projektkontrolle 
• Information und Kommunikation 
• Softwareunterstützung 
Die Veranstaltung baut auf einem international anerkannten Standard zum Projektma-
nagement, der International Competence Baseline (ICB3) der IPMA/ GPM, auf. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studenten 
Grundkenntnisse in der Gestaltung, Planung und Lenkung einmaliger, komplexer sowie 
risikoreicher Vorhaben (Projekte) erlangt. Dabei können die Studenten die wichtigen Be-
reiche der Projektarbeit – von der Projektorganisation, Projektplanung über die Umset-
zung bzw. Abwicklung bis hin zur Erfolgskontrolle – einordnen und erläutern sowie im 
Ergebnis ein Projekt in entsprechende Phasen gliedern und notwendige Aufgaben zu-
ordnen. Auf Grundlage des Systemdenkens sowie durch den Bezug zu verschiedenen 
Anwendungskontexten sind die Studenten in der Lage, Methoden des Projektmanage-
ments und zur Problemlösung zielorientiert anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Projektmanagement (MB) (2 LVS) 
• Ü: Projektmanagement (MB) (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagenkenntnisse zu Betriebswissenschaften 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung, Dokumentation (15-20 Seiten) und 15-minütige Präsentation einer 

Fallstudie 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Projektmanagement (MB) (Prüfungsnummer: 31522) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.10 

Modulname Werkstoffauswahl 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Dem Studenten werden Kenntnisse über den Einsatz und die Anwendung der 
wichtigsten Werkstoffe und Werkstoffzustände im Maschinenbau vermittelt. In den se-
minaristisch durchgeführten Vorlesungen werden gemeinsam Kriterien zur Werkstoff-
auswahl auf der Basis werkstoffkundlicher Zusammenhänge entwickelt. Besonderes Au-
genmerk gilt der genauen Analyse der Werkstoffbeanspruchung und des Beanspru-
chungskollektives. Auf dieser Grundlage werden geeignete Werkstoffkenngrößen ge-
sucht, die es dem Konstrukteur/Anwender erlauben gezielt eine geeignete Werkstoffaus-
wahl auch unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte zu treffen. 
Neben dieser eher anwendungsorientierten Werkstoffauswahl werden gleichzeitig auch 
die Belastung auf den Werkstoff bei der Fertigung und die von der Fertigung bedingte 
Eigenschaftsbeeinflussung berücksichtigt. Die allgemeinen Grundsätze der Werkstoff-
auswahl werden in den Übungen auf ausgewählte Beispiele übertragen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls beherrschen die Stu-
denten die Grundlagen zur einsatz- und verarbeitungsgerechten Werkstoffauswahl. Sie 
sind in der Lage, die grundlegenden Prinzipien der Werkstoffauswahl selbstständig und 
korrekt anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffauswahl (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffauswahl (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Werkstofftechnik, Werkstoffprüfung, Grundkenntnisse in der Fertigungstechnik, der 
Wärmebehandlung und der Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkstoffauswahl (Prüfungsnummer: 32506) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 3.12 

Modulname Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Begriffsbestimmungen 
• Ziele der Miniaturisierung 
• Einordnung und Abgrenzung gegenüber Verfahren der Halbleiterindustrie 
• Größeneffekte bei der Skalierung von Fertigungsprozessen 
• Grundlagen der Ultraschallunterstützten Bearbeitung 
• Spanende Fertigungsverfahren: Mikrofräsen und -bohren 
• Abtragende Fertigungsverfahren: Laserstrahlabtragen, Ionenstrahlabtragen, Mikro-

funkenerosion, Elektrochemische Bearbeitung 
• Ultrapräzisionsbearbeitung: UP-Drehen, UP-Fräsen und Flycutting 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• Größeneffekte, die bei der Miniaturisierung von Fertigungsprozessen auftreten, zu 

nennen und zu beschreiben, 
• spanende und abtragende Fertigungsverfahren für die Mikrofertigung sowie deren 

Funktionsprinzip und verfahrensspezifische Vor- und Nachteile zu erläutern, 
• für eine gegebene mikrofertigungstechnische Aufgabenstellung unter Berücksichti-

gung der technologischen Randbedingungen ein wirtschaftliches Fertigungsverfahren 
und ggf. notwendige Werkzeuge auszuwählen und relevante Prozessparameter fest-
zulegen sowie 

• die in der Ultrapräzisionsbearbeitung verwendeten Fertigungsverfahren mit geomet-
risch bestimmter Schneide, Anforderungen an die Prozess- und Werkzeuggestaltung 
sowie die Maschinen zu beschreiben und bearbeitbare Werkstoffe zu nennen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung  (2 LVS) 
• P: Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum zu Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung (Prüfungsnummer: 

32411) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.14 

Modulname Kontinuumsmechanik I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden Kenntnisse zur linearen Kontinuumsmechanik vermittelt. 
Als Werkzeug für eine kompakte und übersichtliche Darstellung der Zusammenhänge wird 
die Tensorschreibweise eingeführt. Auf dieser Basis werden die kontinuumsmechanischen 
Zusammenhänge vor dem Hintergrund einer umfassenden, aber anschaulichen und der In-
tuition zugänglichen Axiomatik erschlossen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, das Belastungs-/Verformungsverhal-
ten von Bauteilen zu erfassen, zu verstehen und im Hinblick auf das Verhalten und die 
Eignung des entsprechenden Bauteils zu beurteilen. Außerdem verfügen sie über ein ver-
tieftes Verständnis für numerische Simulationsverfahren wie die Finite-Elemente-Methode 
und deren Ergebnisse. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 
• Ü: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Kontinuumsmechanik I (Prüfungsnummer: 31812) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 3.15 

Modulname Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung hydraulischer und 
pneumatischer Antriebselemente im Maschinenbau vermittelt. Aufbauend auf den physi-
kalischen Grundlagen werden die Berechnungsgrundlagen abgeleitet. Dem schließen sich 
Ausführungen zum Aufbau und zur Funktionsweise der wichtigsten Bauelemente an. Die 
Lehrveranstaltung wird abgerundet mit Projektierungs- und Dimensionierungsrichtlinien. 
Ein Praktikum ergänzt die Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Durch dieses Modul sind die Studenten in der Lage, fluide Antriebe für 
konkrete Anwendungen auszuwählen und diese zu projektieren und zu dimensionieren. Die 
Studenten erlernen weiter den sachgerechten Umgang mit fluiden Antrieben sowohl im 
Bereich der Entwicklung von Maschinen und Maschinensystemen als auch bei ihrer Nut-
zung und Wartung. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik und Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (Prüfungsnummer: 

33107) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul 

 
Modulnummer 3.16 

Modulname Grundlagen der Adaptronik 

Modulverantwortlich Professur Adaptronik und Funktionsleichtbau in der Produktion 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden die methodischen Grundlagen zur Entwicklung adaptronischer Systeme 
vermittelt. Kern ist eine Transformation des Systemgedankens der Mechatronik auf die 
Werkstoffebene durch die Anwendung von Wandlerwerkstoffen/Smart Materials. Dabei 
werden sowohl die werkstofflichen Grundlagen, der grundsätzliche Aufbau von adaptroni-
schen Systemen und mögliche Anwendungsszenarien behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem methodischen Entwicklungsablauf und den dabei nutzbaren Simulationswerkzeugen. 
Anhand von Fallbeispielen wird in der Übung der Inhalt der Vorlesungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage, 
• die Einsatzpotenziale von Smart Materials einzuschätzen und anwendungsgerecht zu 

klassifizieren, 
• die notwendigen Systemkomponenten eines adaptronischen Systems zu beschreiben, 
• die notwendigen Entwicklungswerkzeuge situationsgerecht einzusetzen und 
• interdisziplinäre grundlegende Zusammenhänge bei der Systementwicklung beginnend 

von der Werkstofftechnik, der Konstruktion und der Regelungstechnik zu erkennen und 
im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Entwicklung adaptronischer Systeme (2 LVS) 
• Ü: Entwicklungswerkzeuge für adaptronische Systeme (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mechatronik, Regelungstechnik und Konstruktion 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zur Vorlesung Grundlagen der Entwicklung adaptroni-

scher Systeme (Prüfungsnummer: 31405) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Modul Master-Arbeit 
 
Modulnummer 4 

Modulname Master-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan für Bachelor- und Masterstudiengang Medical Engineering der Fakultät für 
Maschinenbau 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Mit der Masterarbeit sollen die Studenten das angeeignete Wissen bei der Bear-
beitung von einer dem Zeitrahmen angepassten wissenschaftlichen Aufgabenstellung an-
wenden und dadurch ihre Forschungskompetenz unter Beweis stellen. Die Masterarbeit 
kann sowohl an der Universität als auch in der Industrie durchgeführt werden. Letzteres ist 
jedoch nur möglich, wenn im Vorfeld die Zusage der Betreuung durch einen Hochschulleh-
rer der Fakultät für Maschinenbau eingeholt wurde. 
 
Qualifikationsziele: Die Masterarbeit und das Kolloquium qualifizieren die Studenten zur 
selbständigen Anwendung des im Studiengang erworbenen theoretischen und anwen-
dungsorientierten Fachwissens auf eine komplexere Aufgabenstellung aus dem Bereich 
des Medical Engineering. Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus mehreren Modulen des 
Studiums können kreativ angewendet und in einem Kolloquium attraktiv präsentiert wer-
den. 

Lehrformen --- 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• Masterarbeit (Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit: 23 Wochen) (Prüfungsnum-

mer: 9110) 
• 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium zur Masterarbeit) (Prüfungsnummer: 

9120) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Masterarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Kolloquium), Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Medical Engineering 
mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 22. November 2018 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 218) geändert 
worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz die folgende 
Prüfungsordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1   Regelstudienzeit 
§   2   Prüfungsaufbau  
§   3   Fristen 
§   4   Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5   Arten der Prüfungsleistungen 
§   6   Mündliche Prüfungsleistungen 
§   7   Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 
§   8   Alternative Prüfungsleistungen 
§   9   Projektarbeiten 
§ 10  Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§ 11  Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 
§ 12  Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren  
§ 13  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 14  Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 15  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§ 16  Prüfungsausschuss 
§ 17  Prüfer und Beisitzer 
§ 18  Zweck der Masterprüfung 
§ 19  Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
§ 20  Zeugnis und Masterurkunde 
§ 21  Ungültigkeit der Masterprüfung 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 23  Widerspruchsverfahren 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 24  Studienaufbau und Studienumfang 
§ 25  Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
§ 26  Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 
§ 27  Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§ 28  Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 

 
In dieser Prüfungsordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen 
weiblichen und männlichen Geschlechts.  
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von drei Semestern (eineinhalb Jahren). Die Regelstudienzeit umfasst das 
Studium sowie alle Modulprüfungen einschließlich des Moduls Master-Arbeit. 
 

§ 2  
Prüfungsaufbau 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus bis zu zwei 
Prüfungsleistungen. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 
(2) Für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung können Leistungsnachweise (Prüfungsvorleistungen) gefordert sowie 
sonstige Anforderungen bestimmt werden.  
(3) Jeweils vorgesehene Prüfungsleistungen und Zulassungsvoraussetzungen werden in den Modulbeschreibungen 
festgelegt. 

 
§ 3  

Fristen 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in den in der 
Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss an die Vorlesungszeit) 
abgelegt werden können. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Masterstudiengang Medical Engineering an der Technischen Universität Chemnitz immatrikuliert ist und 
2. die Masterprüfung im gleichen Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat und 
3. die im Einzelnen in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten 

Zulassungsvoraussetzungen erbracht hat. 
(2) Die Zulassung zur Masterprüfung ist für jede Prüfungsleistung innerhalb des vom Zentralen Prüfungsamt für die 
jeweilige Prüfungsleistung festgelegten Anmeldezeitraums, welcher spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin 
endet, schriftlich oder elektronisch unter Nutzung des SBservice beim Zentralen Prüfungsamt zu beantragen. Wurde 
vom Zentralen Prüfungsamt für eine Prüfungsleistung kein Anmeldezeitraum festgelegt, ist der Antrag bis spätestens 
drei Wochen vor dem Prüfungstermin einzureichen. Dem Antrag sind beizufügen:  
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. eine Erklärung des Prüflings zum Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,  
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine Masterprüfung 

im gleichen Studiengang nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er sich in einem laufenden 
Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung nach Absatz 2 entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen Vorsitzender.  
(4) Personen, die sich das in der Studien- und Prüfungsordnung geforderte Wissen und Können angeeignet haben, 
können in Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 den berufsqualifizierenden Abschluss als Externer in einer Hochschulprüfung 
erwerben. Über den Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sowie über das Prüfungsverfahren und über die zu 
erbringenden Prüfungsleistungen, die den Anforderungen der Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht erfüllt sind, 
2. die gemäß Absatz 2 Satz 3 vorzulegenden Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Prüfling im gleichen Studiengang die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat. 
(6) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung wird spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn durch das Zentrale 
Prüfungsamt über den SBservice bekannt gegeben. Der Student ist verpflichtet, die ordnungsgemäße Anmeldung im 
SBservice zu überprüfen. Stehen Module oder innerhalb eines Moduls Prüfungsleistungen zur Wahl, gelten die vom 
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Studenten gewählten Prüfungsleistungen ab der Zulassung als verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistungen, 
sofern nicht die Anmeldung zu Prüfungsleistungen rechtzeitig zurückgenommen oder der Rücktritt von 
Prüfungsleistungen wirksam erklärt wurde. 
(7) Der Prüfling wird rechtzeitig über die Termine, zu denen die Modulprüfungen zu erbringen sind, und über die Aus- 
und Abgabezeitpunkte von Hausarbeiten und der Masterarbeit informiert. Die Bekanntgabe von Prüfungsterminen, 
Zulassungen und Prüfungsergebnissen erfolgt im Zentralen Prüfungsamt sowie im SBservice. Das Nichtbestehen und 
das endgültige Nichtbestehen von Modulprüfungen werden dem Prüfling zusätzlich schriftlich bekannt gegeben. 

 
§ 5 

Arten der Prüfungsleistungen 
(1) Prüfungsleistungen sind  
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sowie Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren (§ 7) 
und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder  
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit oder Behinderung 
nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der in der jeweiligen Modulbeschreibung vorgesehenen 
Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. 
(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Prüfungsvorleistungen und 
Prüfungsleistungen in englischer Sprache zu erbringen sind oder erbracht werden können. Auf Antrag des Prüflings 
können Prüfungsleistungen in englischer Sprache erbracht werden. Der Antrag begründet keinen Rechtsanspruch. 
(4) Über Hilfsmittel, die bei einer Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet der Prüfer. Die zugelassenen 
Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll 
festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Wissen und Können verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen 
Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt werden. Die 
Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten. Die jeweilige 
konkrete Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen wird in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) Im Rahmen von mündlichen Prüfungsleistungen können auch Aufgaben mit angemessenem Umfang zur 
schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der Prüfungsleistung gewahrt bleibt. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in einem Protokoll 
festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem Prüfer und dem Beisitzer zu 
unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung 
bekannt zu geben; dabei sind die Vorgaben des Datenschutzrechts zu beachten. Das Protokoll ist der Prüfungsakte 
beizulegen. 
(6) Studenten, die sich zu einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, können nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse durch den/die Prüfer als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Prüfling 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
(7) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden Prüfungsperiode 
anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen mündlichen Prüfung eine schriftliche Prüfung stattfindet. Die 
dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des Prüfungsausschusses ist zum Beginn des 
jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
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§ 7 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, in denen der 
Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit mit den gängigen 
Methoden seines Faches Aufgaben lösen bzw. Themen bearbeiten kann. Bei schriftlichen Prüfungsleistungen können 
dem Prüfling Themen bzw. Aufgaben zur Auswahl gegeben werden.  
(2) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, werden in 
der Regel von zwei Prüfern bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
(3) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die Höchstdauer von 300 
Minuten nicht überschreiten. Die jeweilige konkrete Dauer der einzelnen schriftlichen Prüfungsleistungen wird in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden Prüfungsperiode 
anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen schriftlichen Prüfung eine mündliche Prüfung stattfindet. Die 
dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des Prüfungsausschusses ist zum Beginn des 
jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
(5) Prüfungsleistungen können auch im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice) abgeprüft werden. Die Aufgaben für 
das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen. Die Antwort-Wahl-Aufgaben werden als 
Einfach-Wahlaufgaben (stets nur eine korrekte Antwort möglich) und/oder Mehrfach-Wahlaufgaben (eine oder mehrere 
korrekte Antwort/en möglich) gestellt. Die Aufgaben müssen auf die für das jeweilige Modul erforderlichen Kenntnisse 
ausgerichtet sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der Aufgaben ist neben dem 
Bewertungsmaßstab (Punktzahl, Gewichtungsfaktor) auch festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt 
werden. Die Aufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses durch die Prüfer darauf zu überprüfen, ob sie 
gemessen an den Anforderungen gemäß Satz 4 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Aufgaben 
fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen und die Zahl der für 
die Ermittlung des Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Aufgaben mindert sich entsprechend. Die 
Verminderung der Aufgabenzahl darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. Die Auswertung der Aufgaben 
im Antwort-Wahl-Verfahren kann automatisiert erfolgen. 
 

§ 8 
Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen werden insbesondere im Rahmen von Seminaren, Praktika, Planspielen oder 
Übungen erbracht. Die Leistung erfolgt insbesondere in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, Hausarbeiten, 
Referaten oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer Lehrveranstaltung/en. Die 
Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling gesondert bewertet. Bei Hausarbeiten 
und in der Regel bei anderen schriftlichen Ausarbeitungen hat der Prüfling zu versichern, dass er diese selbständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 2 entsprechend. 
(3) Dauer und Umfang von alternativen Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 9 
Projektarbeiten 

(1) Projektarbeiten werden als Einzel- oder Gruppenarbeiten durchgeführt. Hierbei wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Die 
Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling gesondert bewertet. Bei Projektarbeiten 
soll der Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre 
Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht in der Regel aus der mündlichen 
Präsentation und einer schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 6 Abs. 2 und 5 
und § 7 Abs. 2 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in der 
Modulbeschreibung festgelegt. 
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§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung 
von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden; abweichend davon gilt für Prüfungsleistungen im Antwort-
Wahl-Verfahren (Multiple choice) Absatz 6: 
 
1 -   sehr gut  (eine hervorragende Leistung), 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt), 
3  -  befriedigend  (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht), 
4  -  ausreichend  (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt), 
5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt). 
 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder 
erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,  4,7  und  5,3  sind dabei ausgeschlossen. Wird eine Prüfungsleistung von zwei 
oder mehreren Prüfern bewertet, ergibt sich die Note der Prüfungsleistung aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma ohne Rundung berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden gestrichen. Die Prüfer können die durch Bildung des arithmetischen Mittels errechnete Note 
der Prüfungsleistung auf eine gemäß den Sätzen 2 und 3 zulässige Note auf- oder abrunden. Ergibt sich ein Notenwert 
von größer als 4,0, ist die Bewertung der Prüfungsleistung „nicht ausreichend“. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem gemäß 
Modulbeschreibung gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen, ansonsten ergibt 
die Note der Prüfungsleistung die Modulnote. Für die Bildung des arithmetischen Mittels gilt Absatz 1 Satz 5 
entsprechend. Die Modulnoten entsprechen den folgenden Prädikaten: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   -   sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  -   gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  -   befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  -   ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1    -   nicht ausreichend. 
 
(3) Für das Bestehen des Moduls Master-Arbeit ist notwendig, dass die Masterarbeit von beiden Prüfern mindestens 
mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wird. Die Note für die Masterarbeit errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfer.  
(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Master-Arbeit (vgl. § 25). Für die Bildung der 
Gesamtnote gelten Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 Satz 3 entsprechend.   
(5) Werden Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet (Anrechenbare Studienleistungen), müssen sie in 
Art und Umfang Prüfungsleistungen entsprechen. Die Masterprüfung darf nicht überwiegend durch Anrechnung von 
Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(6) Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungsleistung ist bestanden, wenn der Prüfling die Mindestpunktzahl 
erreicht hat. Die Mindestpunktzahl ist der geringere der beiden nachstehenden Grenzwerte: 
1. 50 Prozent der erzielbaren Punkte (absolute Bestehensgrenze) oder  
2. um 10 Prozent reduzierte Punktzahl der von den Prüflingen durchschnittlich erzielten Punkte, jedoch mindestens 

40 Prozent der erzielbaren Punkte (relative Bestehensgrenze).  
Hat der Prüfling die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0 - sehr gut, wenn er mindestens 90 Prozent,  
1,3 - sehr gut, wenn er mindestens 80, aber weniger als 90 Prozent,  
1,7 - gut, wenn er mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent,  
2,0 - gut, wenn er mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent,  
2,3 - gut, wenn er mindestens 50, aber weniger als 60 Prozent,  
2,7 - befriedigend, wenn er mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent,  
3,0 - befriedigend, wenn er mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent,  
3,3 - befriedigend, wenn er mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent,  
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3,7 - ausreichend, wenn er mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent,  
4,0 - ausreichend, wenn er keine oder weniger als 10 Prozent der darüber hinaus erzielbaren Punkte erhalten hat. 
 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht, wird die 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 

§ 11 
Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen zurücknehmen. Diese 
Mitteilung muss dem Zentralen Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin zugehen. 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn bindenden 
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne triftigen 
Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim Zentralen 
Prüfungsamt schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings ist in der Regel ein 
ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit 
die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Anmeldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für 
das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht 
der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
 

§ 12 
Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren  

(1) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, z.B. durch Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
(3) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, welche die Prüfungsleistung beeinflusst haben, 
so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass für einen bestimmten Prüfling oder 
alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu angesetzt werden. In diesem Fall sind die bereits 
erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig. 
(4) Mängel im Prüfungsverfahren müssen während der Prüfung mündlich oder schriftlich bei dem Prüfer oder 
Aufsichtsführenden oder unverzüglich nach der Prüfung schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
geltend gemacht werden.  

 
§ 13 

Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Werden in den 
Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht bestandene Modulprüfungen, welche nicht innerhalb eines 
Jahres (§ 14 Abs. 1) wiederholt wurden oder die bei Wiederholung mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, führen 
erneut zum Nichtbestehen der Modulprüfung. Wurde ein Antrag auf eine zweite Wiederholung der Modulprüfung (§ 14 
Abs. 2) nicht rechtzeitig gestellt, wurde eine zweite Wiederholungsprüfung nicht zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
abgelegt oder wurde diese Prüfung erneut mit „nicht ausreichend“ bewertet, gilt die Modulprüfung als „endgültig nicht 
bestanden“. 
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Masterprüfung als „endgültig nicht bestanden“. 
(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine Masterprüfung, die nicht 
innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als „nicht bestanden“. 

 
§ 14 

Wiederholung von Modulprüfungen 
(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Bewertung „nicht ausreichend“) ist eine Wiederholungsprüfung möglich. 
Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können mit „nicht ausreichend“ bewertete 
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Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies zum Bestehen der Modulprüfung erforderlich ist. Hiervon 
unabhängig sind Prüfungsleistungen, welche in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnet 
sind und mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen. Eine Wiederholungsprüfung ist nur innerhalb eines 
Jahres zulässig; diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist 
gilt die Modulprüfung als „nicht bestanden“. 
(2) Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig. 
 

§ 15 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf Antrag des 
Studenten angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Über 
die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Nichtanrechnung ist schriftlich zu begründen. Bei der 
Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.  
(2)  Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des Studenten angerechnet, soweit 
diese Teilen des Studiums nach Inhalt und Anforderung gleichwertig sind und diese damit ersetzen können. Die 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die nachgewiesenen Lernergebnisse oder Kompetenzen den zu ersetzenden 
im Wesentlichen entsprechen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Student hat den Erwerb der Kenntnisse und 
Fähigkeiten, deren Anrechnung er begehrt, und dass diese den Anforderungen des Satzes 1 entsprechen 
nachzuweisen. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können maximal die Hälfte 
des Studiums ersetzen. 
(3) Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung werden in ein höheres Fachsemester eingestuft, wenn sie 
durch eine besondere Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
nachgewiesen haben.  
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind 
- zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
(5) Die Studenten haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie 
von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau einen Prüfungsausschuss. 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus 
dem Kreis der an der Fakultät für Maschinenbau oder der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften tätigen 
Hochschullehrer, zwei Mitgliedern aus dem Kreis der an der Fakultät für Maschinenbau oder der Fakultät für Human- 
und Sozialwissenschaften tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Mitglied aus dem Kreis der Studenten. 
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. Wiederbestellung ist zulässig. 
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung zuständig, sofern 
in dieser Ordnung keine abweichende Regelung der Zuständigkeit getroffen ist, insbesondere für: 
1. die Organisation der Prüfungen, 
2. Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
3. die Anrechnung von Studienzeiten, von Studien- und Prüfungsleistungen sowie von außerhalb des 

Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, 
4. die Bestellung der Prüfer, 
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studenten während der Inanspruchnahme des 

Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit, 
6. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte und chronisch kranke Studenten, 
7. die Entscheidung über die Ungültigkeit der Masterprüfung, 
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8. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten, welche diese Prüfungsordnung betreffen. 
Die gesetzlich geregelten Schutzbestimmungen zu Mutterschutz und Elternzeit sind zu berücksichtigen. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt nicht für 
Entscheidungen nach § 12 Abs. 3, für Entscheidungen über Widersprüche und für Berichte an den Fakultätsrat. 
(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat auf Aufforderung über die Entwicklung der Prüfungs- und 
Studienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, über die Verteilung der Modul- und 
Gesamtnoten und kann Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung geben. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und die Mehrheit aller 
Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bilden. 
Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. Dies gilt 
nicht für studentische Mitglieder, die sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen möchten. 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn 
sie selbst Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit über die Gegenstände der Sitzungen des 
Prüfungsausschusses verpflichtet. 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. Zu Prüfern sollen nur Mitglieder und Angehörige der Technischen 
Universität Chemnitz oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem betreffenden Prüfungsfach zur 
selbständigen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung sachgerecht ist, kann zum Prüfer 
auch bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für ein Teilgebiet des Prüfungsfaches besitzt. In 
besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und 
Ausbildung erfahrene Personen zum Prüfer bestellt werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. 
Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  
(2) Der Prüfling kann für die Bewertung der Masterarbeit (§ 19) und von mündlichen Prüfungsleistungen (§ 6) dem 
Prüfungsausschuss einen Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen 
Rechtsanspruch auf Bestellung dieser Person/en.  
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer mindestens zwei Wochen vor dem 
Prüfungstermin bekannt gegeben werden. 
(4) Die Prüfer und die Beisitzer sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit über Prüfungsvorgänge verpflichtet. 
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiums. Durch die Masterprüfung wird 
festgestellt,  
-  ob der Prüfling ein Wissen und Verstehen nachweist, das normalerweise auf der Bachelor-Ebene aufbaut und diese 

wesentlich vertieft und erweitert,  
- ob der Prüfling in der Lage ist, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologie und Lehrmeinungen des Lehrgebiets zu 

definieren und zu interpretieren,  
- ob der Prüfling befähigt ist, sein Wissen und Verstehen zur Problemlösung auch in neuen und ungewohnten 

Situationen anzuwenden und  
- ob der Prüfling auf der Grundlage unvollständiger und begrenzter Informationen wissenschaftlich fundierte 

Entscheidungen fällen kann und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse zu 
berücksichtigen weiß.  

 
§ 19 

Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage und befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
angemessenes fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem auf dem aktuellen Stand von Forschung oder 
Anwendung selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und seine Ergebnisse in klarer und eindeutiger 
Weise zu formulieren und zu vermitteln.  
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(2) Das Thema der Masterarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang stehen. Die 
Masterarbeit kann von jeder prüfungsberechtigten Person betreut werden. Der Prüfling ist berechtigt, einen Betreuer 
sowie ein Thema vorzuschlagen, hat jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass seinem Vorschlag entsprochen wird. 
Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 
(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig angefertigt 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer Gruppenarbeit ist der 
individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen.  
(4) Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung sowie zusätzlich 
als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen geeigneten Weise termingemäß im 
Zentralen Prüfungsamt abzugeben. 
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen.  
(6) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier Wochen nach der 
Ausgabe des Themas. Eine erneute Rückgabe des Themas ist ausgeschlossen. 
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Darunter soll der Betreuer der Masterarbeit sein. 
Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 und 3 dieser Prüfungsordnung. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen 
nicht überschreiten.  
(8) Nicht fristgemäß eingereichte Masterarbeiten werden mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wird die Masterarbeit 
nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Eine 
zweite Wiederholung ist nur auf Antrag innerhalb von sechs Monaten nach dem wiederholten Nichtbestehen der 
Masterarbeit möglich. Eine weitere Wiederholung ist nicht zulässig. Bei Wiederholung der Masterarbeit ist eine 
Rückgabe des Themas innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist nur zulässig, wenn der Prüfling zuvor von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
§ 20 

Zeugnis und Masterurkunde 
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein 
Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die gewählte Vertiefungsrichtung, die Bezeichnungen der 
Module, die Modulnoten, das Thema der Masterarbeit, die Gesamtnote und das Gesamtprädikat sowie die 
Gesamtleistungspunkte aufzunehmen. 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und das Datum 
der Ausfertigung und wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Prüfling die Masterurkunde mit dem Datum der 
Ausfertigung des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität 
Chemnitz versehen. Der Masterurkunde ist eine englischsprachige Übersetzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist der zwischen KMK 
und HRK abgestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden. 
(5) Sorben können den Grad zusätzlich in sorbischer Sprache führen und erhalten auf Antrag eine sorbischsprachige 
Fassung der Masterurkunde und des Zeugnisses. 
(6) Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, erhalten auf Antrag ein Studienzeugnis über die erbrachten 
Leistungen.  
(7) Die Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden gemäß den Absätzen 1 bis 6 obliegt dem Zentralen Prüfungsamt. 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung entsprechend § 12 Abs. 1 berichtigt werden. 
Gegebenenfalls können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt 
werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass dem Prüfling ein 
Täuschungsvorsatz nachzuweisen ist, und wird dieser Umstand erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung zu einer Prüfung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
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(3) Das unrichtige Zeugnis und die unrichtige Masterurkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 
Wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde, sind mit dem unrichtigen 
Zeugnis auch die Masterurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma Supplement einzuziehen. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausstellungsdatum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 
§ 22 

Einsicht in die Prüfungsakte 
Innerhalb eines Jahres nach Ausgabe des Zeugnisses wird dem Absolventen auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 23 
Widerspruchsverfahren 

Widersprüche gegen Entscheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, sind innerhalb eines Monats, 
nachdem die jeweilige Entscheidung dem Betroffenen bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Technischen Universität Chemnitz, Zentrales Prüfungsamt, einzulegen. Der Prüfungsausschuss entscheidet 
über den Widerspruch. Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
dem Widerspruchsführer zuzustellen. Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten des Verfahrens trägt. 
 
 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24 

Studienaufbau und Studienumfang 
(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Basis-, Vertiefungs- und Ergänzungsmodulen, die als 
Pflicht- oder Wahlpflichtmodule angeboten werden, und dem Modul Master-Arbeit. Pflichtmodule sind für alle 
Studenten verbindliche Module des Studienganges. Wahlpflichtmodule sind im Studiengang alternativ angebotene 
Module. Die vom Studenten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen gewählten Module werden als Pflichtmodule 
behandelt.   
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind 90 Leistungspunkte erforderlich. 
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studenten beträgt pro Semester durchschnittlich 900 
Arbeitsstunden. Beim erfolgreichen Abschluss von Modulprüfungen werden die dafür vorgesehenen Leistungspunkte 
vergeben.  
(4) Die Studenten können vor der Anmeldung zur Masterarbeit im Wahlpflichtbereich mehr als die vorgesehenen 
Prüfungen absolvieren (ausgenommen sind die Prüfungen der Module 3.1, 3.2 und 3.8). Diese zusätzlich gewählten 
Prüfungen sind von den Studenten als Zusatzprüfungen anzumelden. Zusatzprüfungen können nur einmal abgelegt 
werden. Die Ergebnisse der Zusatzprüfungen werden auf Antrag der Studenten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch 
bei der Bildung der Gesamtnote für die Masterprüfung nicht berücksichtigt. Der Antrag ist spätestens bis zur Abgabe 
der Masterarbeit beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

 
§ 25 

Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
(1) Folgende Module sind Bestandteile der Masterprüfung: 
1. Basismodule (∑ 24 LP):  

1.1 Numerische Methoden für Ingenieure 6 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 6 
1.2 Aktuelle Forschungsgebiete  Medical Engineering 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
1.3 Funktionelle Anatomie und Biomechanik 2 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 2 
1.4 Medizinrecht und Ethik 5 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 5 
1.5 Forschungsmethodik und Statistik 7 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 7 
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2. Vertiefungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsrichtungen 2.1 und 2.2 sind eine Vertiefungsrichtung und die 
dazugehörigen Pflicht- und Wahlpflichtmodule auszuwählen:  
 
2.1 Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik (∑ 28 LP) 

2.1.1 Klinische Ganganalyse 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
2.1.2 Funktionswerkstoffe 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
2.1.3 Textilien in der Medizintechnik und Medizintextilien 3 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 3 
2.1.4 Instrumentierung in der Medizintechnik 5 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 5 
2.1.5 Messverfahren, Diagnostik und Assessments   5 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 5 
2.1.6 Bewegungsmodellierung und MKS 3 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 3 
2.1.7 Mechanische Prüfung von Medizinprodukten 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 

 
2.2 Vertiefungsrichtung Konstruktion und Werkstoffmechanik (∑ 29 LP) 

2.2.1 Elektromotorische Antriebe 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
 

Aus den Modulen 2.2.2 und 2.2.3 ist ein Modul auszuwählen: 
2.2.2 FEM I 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
2.2.3 FEM II 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 

 
2.2.4 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 5 
2.2.5 Werkstoffwissenschaft - Strukturbildungsprozesse 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
2.2.6 Werkstoffwissenschaft -  mechanische Eigenschaften 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
2.2.7 Methodisches Konstruieren 4 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 4 
2.2.8 Fügen in der Medizin 3 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 3 

 
3. Ergänzungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Ergänzungsmodulen 3.1 bis 3.16 sind Module im Gesamtumfang von 8 
Leistungspunkten (bei Wahl der Vertiefungsrichtung 2.1) bzw. 7 Leistungspunkten (bei Wahl der Vertiefungsrichtung 
2.2) auszuwählen.  

3.1 Kostenorientierte Produktentwicklung 4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 
3.2 Einführung in das Innovations- und 

Technologiemanagement 
3 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 3 

3.3 Produkt- und Produktionsergonomie 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
3.4 Integrative Leichtbautechnologien 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
3.5 Grafische Programmierung mechatronischer 

Systeme I    
3 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 3 

3.6 Kontinuumsmechanik II 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
3.7 Monitoring von Vitalfunktionen 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
3.8 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für 

Wirtschaftsingenieure 
3 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 3 

3.9 Projektmanagement (MB) 4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 
3.10 Werkstoffauswahl 4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 
3.11 Instrumentierung in der Medizintechnik 

(die Wahl des Moduls 3.11 Instrumentierung in der 
Medizintechnik ist nicht möglich bei Wahl der 
Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik 
und Sensorik) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 

3.12 Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung   4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 
3.13 FEM II 

(die Wahl des Moduls 3.13 FEM II ist nicht möglich 
bei Wahl des Moduls 2.2.3 in der 
Vertiefungsrichtung Konstruktion und 
Werkstoffmechanik) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
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3.14 Kontinuumsmechanik I 5 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 5 
3.15 Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 
3.16 Grundlagen der Adaptronik 4 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 4 

 
4. Modul Master-Arbeit:  

4 Master-Arbeit 30 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 30 
 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, Gegenstand und 
Ausgestaltung der Prüfungsleistungen sowie die Zulassungsvoraussetzungen festgelegt. 

 
§ 26 

Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 
(1) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt höchstens 23 Wochen. 
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um höchstens sechs 
Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur 
Bearbeitung der Masterarbeit eingehalten werden kann. 
(4) Der Prüfling erläutert seine Masterarbeit in einem Kolloquium. 

 
§ 27 

Hochschulgrad 
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad „Master of Science 
(M.Sc.)“. 
 
 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Diese Prüfungsordnung gilt für die ab Sommersemester 2019 Immatrikulierten.  
 
Für Studenten, die ihr Studium vor dem Sommersemester 2019 aufgenommen haben, gilt die Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Studiengang Medical Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen 
Universität Chemnitz vom 12. Februar 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2015, S. 98), geändert durch Artikel 2 
der Satzung vom 23. Februar 2017 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 9/2017, S. 313, 314), fort. 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 1. Oktober 2018 und 
der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 7. November 2018. 
 
Chemnitz, den 22. November 2018 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Satzung zur Befristung  
der Studienordnung und der Prüfungsordnung  
für den Studiengang Computational Science 

mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)  
an der Technischen Universität Chemnitz 

Vom 22. November 2018 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 
218) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Naturwissenschaften der Technischen Universität 
Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 

 
Artikel 1 

Bachelorstudiengang Computational Science 
(1) Die Geltungsdauer der nachfolgend aufgeführten Satzungen wird vorbehaltlich Absatz 2 bis 31. März 2019 befristet:  
1.  Studienordnung für den Studiengang Computational Science mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 

Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 22/2010, S. 741) 
2. Prüfungsordnung für den Studiengang Computational Science mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an 

der Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 22/2010, S. 767) 
(2) Für Studierende, die ihr Studium vor dem 1. April 2019 aufgenommen haben, gelten die in Absatz 1 genannten 
Studiendokumente fort. Eine Immatrikulation in den Bachelorstudiengang Computational Science erfolgt letztmalig 
zum Wintersemester 2018/2019. Das Lehrangebot wird für die bis dahin immatrikulierten Studierenden - nach 
Maßgabe der personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten - bis längstens 30. September 2021 
aufrechterhalten. Etwa erforderliche Übergangsregelungen trifft im Einzelfall oder allgemein für die jeweils betroffenen 
Studierenden der zuständige Prüfungsausschuss. 

 
 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen 
Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwissenschaften vom 11. Juli 2018 
und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 7. November 2018. 
 
Chemnitz, den 22. November 2018 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/2018 vom 23. November 2018 

2653


	1
	Teil 4: Schlussbestimmungen
	Teil 1
	Allgemeine Bestimmungen
	Studienbeginn und Regelstudienzeit
	Zugangsvoraussetzungen
	Teil 3
	Durchführung des Studiums
	Prüfungen

	Teil 4
	Schlussbestimmungen
	Chemnitz, den 22. November 2018


	2
	3
	Basismodul
	Basismodul
	Basismodul
	Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik
	Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik
	2.1.4 /
	3.11
	Instrumentierung in der Medizintechnik
	Professur Sportgerätetechnik
	2.2.7
	Methodisches Konstruieren
	Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung

	Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik
	Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Bewegung, Orthetik, Prothetik und Sensorik
	Ergänzungsmodul
	Ergänzungsmodul
	Ergänzungsmodul
	Ergänzungsmodul
	Ergänzungsmodul
	Ergänzungsmodul
	Modul Master-Arbeit

	3.10
	Werkstoffauswahl
	Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik

	3.15

	4
	Inhaltsübersicht
	Allgemeine Bestimmungen
	Fristen
	Arten der Prüfungsleistungen
	Mündliche Prüfungsleistungen
	Alternative Prüfungsleistungen
	Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten
	Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt
	Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen
	(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Werden in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nic...
	Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
	Prüfungsausschuss

	Prüfer und Beisitzer
	Zweck der Masterprüfung
	Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit
	Zeugnis und Masterurkunde

	Ungültigkeit der Masterprüfung
	Einsicht in die Prüfungsakte

	Widerspruchsverfahren
	Widersprüche gegen Entscheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, sind innerhalb eines Monats, nachdem die jeweilige Entscheidung dem Betroffenen bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Technischen Universität...
	§ 24
	Studienaufbau und Studienumfang


	Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung


	5
	Satzung zur Befristung
	der Studienordnung und der Prüfungsordnung
	für den Studiengang Computational Science
	mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)
	an der Technischen Universität Chemnitz
	Artikel 1
	Inkrafttreten





